
zwischen uns, der Possling GmbH & Co.KG, Haarlemer Straße 57, 12359 Berlin, Telefon 
(030) 6 00 91– 0, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Charlottenburg 
unter HRA 1666, vertreten durch den Geschäftsführer Lars Tennert, Ust-Identifika-
tions-Nr.: DE 135852394 - und Ihnen als unseren Kunden.

§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen
I. Diese AGB gelten unabhängig davon, ob Sie Verbraucher, Unternehmer oder Kauf-
mann sind.

II. Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen 
Vereinbarungen ergeben sich insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen, unserer 
schriftlichen Auftragsbestätigung und unserer Annahmeerklärung.

III. Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gültige Fassung der AGB. Sofern 
nichts anderes vereinbart, gelten die AGB, in der zum Zeitpunkt der Bestellung des 
Käufers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als 
Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem 
Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten.

IV. Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergän-
zende AGB des Käufers werden nur insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung 
ausdrücklich zugestimmt haben.

V. Die AGB gelten bei Vertragsschlüssen mit einem Kaufmann neben den Tegernseer 
Gebräuchen und den Gebräuchen im holzwirtschaftlichen Verkehr.

VI. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käufers sind, wenn der Käufer 
Unternehmer (iSd. § 14 BGB) oder Kaufmann in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristset-
zung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung) ist, schriftlich abzugeben. Schriftlichkeit 
im Sinne dieser AGB schließt Schrift- und Textform (z.B. Brief, E-Mail) ein. Gesetzliche 
Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitima-
tion des Erklärenden bleiben unberührt.

VII. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben klarstellende Bedeutung. 
Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit 
sie in diesen AGB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen 
werden.

§ 2 Vertragsschluss
I. Die Präsentation und Bewerbung von Artikeln in unserem Katalog stellt kein bindendes 
Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar, sondern eine Einladung an Sie, die im 
Katalog beschriebenen Produkte zu bestellen.

II. Mit dem Absenden einer Bestellung per E-Mail an die Possling GmbH & Co.KG oder 
mit der Aufgabe einer Bestellung per Telefon geben Sie eine rechtsverbindliche Erklä-
rung ab. Sie sind an die Bestellung für die Dauer von zwei Wochen nach Abgabe der 
Bestellung, maßgebend ist das Datum des E-Mail-Eingangs bei uns oder der Zeitpunkt 
der telefonischen Bestellannahme durch uns, gebunden. Ihr ggf. bestehendes Recht, Ihre 
Bestellung zu widerrufen, bleibt hiervon unberührt.

III. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihre Bestellung durch eine Annahme- 
erklärung oder durch die Lieferung der bestellten Artikel annehmen.

§ 3 Lieferung, Gefahrübergang, Annahmeverzug
I. Eine vereinbarte Lieferung erfolgt durch den Verkäufer bis an die Grundstücksgrenze, 
vorausgesetzt die Zuwegung ist befahrbar.

II. Unsere Liefertermine oder Lieferfristen sind ausschließlich unverbindliche Angaben, 
es sei denn, diese sind zwischen Ihnen und uns ausdrücklich als verbindlich verein-
bart worden. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca. zwei Wochen ab 
Vertragsschluss.

III. Bei Bestellungen von Kunden mit Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland oder bei 
begründeten Anhaltspunkten für ein Zahlungsausfallrisiko behalten wir uns vor, erst nach 
Erhalt des Kaufpreises nebst Versandkosten zu liefern (Vorkassenvorbehalt). Falls wir 
von dem Vorkassenvorbehalt Gebrauch machen, werden wir Sie unverzüglich unter-
richten. In diesem Fall beginnt die Lieferfrist mit Bezahlung des Kaufpreises und der 
Versandkosten.

IV. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar 
ist. 

V. Sie können uns vier Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins 
oder einer unverbindlichen Lieferfrist schriftlich auffordern, binnen angemessener Frist 
zu liefern. Falls wir einen ausdrücklich als verbindlich vereinbarten Liefertermin oder 
eine ausdrücklich als verbindlich vereinbarte Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder, 
wenn wir aus einem anderen Grund in Verzug geraten, so müssen Sie uns eine ange-
messene Nachfrist zur Bewirkung unserer Leistung setzen. Wenn wir diese Nachfrist 
fruchtlos verstreichen lassen, sind Sie berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten.

VI. Sofern Sie Verbraucher iSd. § 13 BGB sind, tragen wir das Versandrisiko beim Post-
versand.

VII. Bei Unternehmern und Kaufleuten gilt: 

1) Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine 
etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die Ware an 
einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes 
vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transport- 
unternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.

2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware 
geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht 
jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, 
den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person 
über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. 
Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des 
Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn 
der Käufer im Verzug der Annahme ist.

VIII. Sie geraten in Annahmeverzug, wenn Sie die vereinbarte Anlieferung dadurch ver- 
eiteln, dass Sie nicht die Voraussetzungen für ein gefahrenfreies und verkehrsstörungs-
freies Abladen der Kaufsache am Erfüllungsort ermöglichen. 

IX. Kommen Sie in Annahmeverzug oder verletzten Sie sonstige Mitwirkungspflichten, 
so sind wir berechtigt, den uns entstandenen Schaden, einschließlich etwaiger Mehrauf-
wendungen, (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. 

§ 4 Preise, Zahlung, Aufrechnung
I. Sämtliche Preisangaben in unserem Katalog für den Verbraucher sind Bruttopreise 
inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer und verstehen sich zuzüglich anfallender 
Versandkosten, die Sie auf www.possling.de unter Service einsehen können.

1) Die entsprechenden Versandkosten sind auch in der Annahmeerklärung zu finden 
und von Ihnen zu tragen, soweit Sie nicht von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen.

2) Wenn nichts anderes vereinbart ist, ist der Rechnungsbetrag bei Inempfangnahme der 
Kaufsache sofort in bar und ohne Abzug zur Zahlung fällig. 

3) Sofern Sie uns eine Lastschrift-/Einzugsermächtigung erteilt haben, haben Sie die 
entstehenden Kosten bei selbstverschuldeter Nichteinlösung einer Lastschrift vollständig 
zu tragen.

II. Sie geraten ohne Mahnung 14 Kalendertage nach Zugang der Rechnung und Lieferung 
bzw. Abnahme der Ware in Zahlungsverzug. Im Falle des Zahlungsverzuges müssen Sie 
uns den entstandenen Verzugsschaden ersetzen. Der Verzugsschaden umfasst Verzugs-
zinsen und Kosten, die uns durch die Beauftragung eines Rechtsanwalts entstehen. Der 
Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz 
zu verzinsen. Der Verzugszins beträgt 5 %, wenn Sie ein Verbraucher gem. § 13 BGB 
sind. Wir behalten uns die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. 
Gegenüber Kaufleuten bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins  
(§ 353 HGB) unberührt. Ihnen steht das Recht zu, uns einen geringeren Schaden nach-
zuweisen. 

III. Für Unternehmer und Kaufleute gilt ferner: Wird nach Abschluss des Vertrags 
erkennbar (z.B. durch Zahlungsverzug), dass unser Anspruch auf den Kaufpreis, durch 
mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet ist, so sind wir nach den gesetzlichen 
Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – ggf. nach Fristsetzung – zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die Herstellung unvertretbarer 
Sachen (Einzelanfertigungen) können wir den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen 
Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.
IV. Wenn wir Ihre Bestellung durch Teillieferungen erfüllen, entstehen Ihnen nur für 
die erste Teillieferung Versandkosten. Erfolgen die Teillieferungen auf Ihren Wunsch, 
berechnen wir für jede Teillieferung Versandkosten.
V. Sie sind zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche nur berechtigt, wenn Ihre Forde-
rungen rechtskräftig festgestellt wurden, wir diese anerkannt haben oder wenn Ihre 
Forderungen unstreitig sind. 
VI. Als Kunde dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn Ihr Gegen-
anspruch aus demselben Kaufvertrag herrührt.
§ 5 Eigentumsvorbehalt
I. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises in unserem 
Eigentum.
II. Sind Sie kein Verbraucher iSd. § 13 BGB, so gilt außerdem Folgendes: 
1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen Forde-
rungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forde-
rungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor (Vorbehaltsware).
Sofern Sie sich vertragswidrig verhalten - insbesondere sofern Sie mit der Zahlung einer 
Entgeltforderung in Verzug gekommen sind - haben wir das Recht, die Vorbehaltsware 
zurückzufordern, nachdem wir eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt haben. Die 
für die Rücknahme anfallenden Transportkosten tragen Sie. Sofern wir die Vorbehalts-
ware zurücknehmen, stellt dies einen Rücktritt vom Vertrag dar. Ebenfalls einen Rück-
tritt vom Vertrag stellt es dar, wenn wir die Vorbehaltsware pfänden. Von uns zurück- 
genommene Vorbehaltsware dürfen wir verwerten. Der Erlös der Verwertung wird mit 
denjenigen Beträgen verrechnet, die Sie uns schulden, nachdem wir einen angemessenen 
Betrag für die Kosten der Verwertung abgezogen haben.
2) Sie müssen die Vorbehaltsware pfleglich behandeln. Sie müssen sie auf eigene Kosten 
gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert versichern. Die 
Versicherung haben Sie, auf Verlangen nachzuweisen. Sofern Wartungs- und Inspek- 
tionsarbeiten erforderlich werden, müssen Sie diese auf eigene Kosten rechtzeitig durch-
führen.
3) Sie dürfen die Vorbehaltsware verwenden und im ordentlichen Geschäftsgang weiter 
veräußern, solange Sie nicht in Zahlungsverzug sind. Sie dürfen die Vorbehaltsware 
jedoch nicht verpfänden oder sicherungshalber übereignen. Ihre Entgeltforderungen 
gegen Ihre Abnehmer aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware sowie diejenigen 
Forderungen bezüglich der Vorbehaltsware, die aus einem sonstigen Rechtsgrund Ihnen 
gegen Ihre Abnehmer oder Dritte entstehen (insbesondere Forderungen aus uner-
laubter Handlung und Ansprüche auf Versicherungsleistungen) und zwar einschließlich 
sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent treten Sie uns bereits jetzt sicherungs-
halber in vollem Umfang ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
4) Sie dürfen diese an uns abgetretenen Forderungen auf Ihre Rechnung im eigenen 
Namen für uns einziehen, solange wir diese Ermächtigung nicht widerrufen. Unser 
Recht, diese Forderungen selbst einzuziehen, wird dadurch nicht berührt; allerdings 
werden wir die Forderungen nicht selbst geltend machen und die Einzugsermächtigung 
nicht widerrufen, solange Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nach-
kommen.
5) Sofern Sie sich jedoch vertragswidrig verhalten - insbesondere sofern Sie mit der 
Zahlung einer Entgeltforderung in Verzug gekommen sind - können wir von Ihnen 
verlangen, dass Sie uns die abgetretenen Forderungen und die jeweiligen Schuldner 
bekannt geben, den jeweiligen Schuldnern die Abtretung mitteilen und uns alle Unter-
lagen aushändigen sowie alle Angaben machen, die wir zur Geltendmachung der Forde-
rungen benötigen.
6) Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch Sie wird immer für 
uns vorgenommen. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen Sachen verarbeitet wird, die 
uns nicht gehören, so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer) zu den 
anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Im Übrigen gilt für die 
durch Verarbeitung entstehende neue Sache das Gleiche wie für die Vorbehaltsware. 
Wird die Vorbehaltsware in der Weise verbunden oder vermischt, dass Ihre Sache als 
Hauptsache anzusehen ist, sind wir uns bereits jetzt einig, dass Sie uns anteilsmäßig Mitei-
gentum an dieser Sache übertragen. Wir nehmen diese Übertragung an. Das so entstan-
dene Alleineigentum oder Miteigentum an einer Sache werden Sie für uns verwahren.
7) Bei Pfändungen der Vorbehaltsware durch Dritte oder bei sonstigen Eingriffen Dritter 
müssen Sie auf unser Eigentum hinweisen und müssen uns unverzüglich schriftlich 
benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Sofern der 
Dritte, die uns in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergericht-
lichen Kosten nicht zu erstatten vermag, haften Sie hierfür.
8) Wenn von Ihnen verlangt, sind wir verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten 
insoweit freizugeben, als ihr realisierbarer Wert den Wert unserer offenen Forderungen 
gegen Sie um mehr als 10 % übersteigt. Wir dürfen dabei jedoch die freizugebenden 
Sicherheiten auswählen.
§ 6 Gewährleistung
I. Sind Sie Verbraucher iSd. § 13 BGB, haften wir beim Vorliegen eines Mangels nach den 
gesetzlichen Vorschriften, insbesondere den §§ 434 ff. BGB.
II. Ferner gilt Folgendes:
1) In unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltene Abbil-
dungen oder Zeichnungen sind nur annähernd maßgebend, soweit die darin enthaltenen 
Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind; insoweit 
stellen Abweichungen der gelieferten Ware auch keinen Mangel dar. Gleiches gilt, wenn 
wir mit Ihnen ausdrücklich und gesondert eine Abweichung von den Anforderungen an 
die Ware vereinbart haben.
2) Die Nacherfüllungspflicht trifft uns nicht, wenn wir aufgrund der gesetzlichen Rege-
lung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind.
3) Die Nacherfüllung erfolgt nach Ihrer Wahl durch Beseitigung des Mangels (Nachbes-
serung) oder Lieferung neuer Ware (Nachlieferung). Dabei müssen Sie uns die Ware 
zum Zwecke der Nacherfüllung zur Verfügung stellen. Ferne müssen Sie uns eine ange-
messene Frist zur Nacherfüllung gewähren. Sie sind während der Nacherfüllung nicht 
berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Haben wir 
die Nachbesserung zweimal vergeblich versucht, so gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn 
die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist, sind Sie nach Ihrer Wahl berechtigt, den Kaufpreis 
herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten.
4) Sie können Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst dann geltend machen, 
wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Unberührt bleibt Ihr Recht, weitergehende 
Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden Absätze geltend zu machen.
5) Weitergehende Haftungsansprüche gegen uns bestehen nicht und zwar unabhängig 
von der Rechtsnatur der von Ihnen gegen uns erhoben Ansprüche. 
III. Sind Sie kein Verbraucher iSd. § 13 BGB, gilt Folgendes:
1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- 
und Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage/Installation oder mangelhafter 
Anleitungen) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes 
bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den 
Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff. BGB) und die Rechte des Käufers aus gesondert abgege-
benen Garantien insbesondere seitens des Herstellers.
2) Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit und die 
vorausgesetzte Verwendung der Ware (einschließlich Zubehör und Anleitungen) getrof-
fene Vereinbarung. Als Beschaffenheitsvereinbarung in diesem Sinne gelten alle Produkt-

beschreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind 
oder von uns (insbesondere in Katalogen oder auf unserer Internet-Homepage) zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht waren. Soweit die Beschaf-
fenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein 
Mangel vorliegt oder nicht (§ 434 Abs. 3 BGB). Öffentliche Äußerungen des Herstellers 
oder in seinem Auftrag insbesondere in der Werbung oder auf dem Etikett der Ware 
gehen dabei Äußerungen sonstiger Dritter vor.
3) Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten schulden wir 
eine Bereitstellung und ggf. eine Aktualisierung der digitalen Inhalte nur, soweit sich 
dies ausdrücklich aus einer Beschaffenheitsvereinbarung gem. Abs. III Nr. 2 ergibt. Für 
öffentliche Äußerungen des Herstellers und sonstiger Dritter übernehmen wir insoweit 
keine Haftung.
4) Wir haften grundsätzlich nicht für Mängel, die der Käufer bei Vertragsschluss kennt 
oder grob fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die Mängelansprüche 
des Käufers voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Anzeigepflichten 
(§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Bei Baustoffen und anderen, zum Einbau oder 
sonstigen Weiterverarbeitung bestimmten Waren, hat eine Untersuchung in jedem Fall 
unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt sich bei der Lieferung, der Unter-
suchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist uns hiervon unver-
züglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb 
von 5 Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht erkennbare Mängel 
innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Käufer 
die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist unsere Haftung für den 
nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den 
gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen. Bei einer zum Einbau, zur Anbringung oder 
Installation bestimmten Ware gilt dies auch dann, wenn der Mangel infolge der Verlet-
zung einer dieser Pflichten erst nach der entsprechenden Verarbeitung offenbar wurde; 
in diesem Fall bestehen insbesondere keine Ansprüche des Käufers auf Ersatz entspre-
chender Kosten („Aus- und Einbaukosten“).
5) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung 
durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangel- 
freien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Ist die von uns gewählte Art der Nacherfüllung im 
Einzelfall für den Käufer unzumutbar, kann er sie ablehnen. Unser Recht, die Nacherfül-
lung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.
6) Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass 
der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im 
Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.
7) Der Käufer hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gele-
genheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu über-
geben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Käufer die mangelhafte Sache auf unser 
Verlangen nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben; einen Rückgabeanspruch 
hat der Käufer jedoch nicht. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau, die Entfer-
nung oder Desinstallation der mangelhaften Sache noch den Einbau, die Anbringung 
oder die Installation einer mangelfreien Sache, wenn wir ursprünglich nicht zu diesen 
Leistungen verpflichtet waren; Ansprüche des Käufers auf Ersatz entsprechender Kosten 
(„Aus- und Einbaukosten“) bleiben unberührt.
8.) Bei einem unerheblichen Mangel besteht kein Rücktrittsrecht.
9.) Ansprüche des Käufers auf Aufwendungsersatz gem. § 445a Abs. 1 BGB sind ausge-
schlossen, es sei denn, der letzte Vertrag in der Lieferkette ist ein Verbrauchsgüter-
kauf (§§ 478, 474 BGB) oder ein Verbrauchervertrag über die Bereitstellung digitaler 
Produkte (§§ 445c S. 2, 327 Abs. 5, 327u BGB). Ansprüche des Käufers auf Schadens-
ersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen (§ 284 BGB) bestehen auch bei Mängeln 
der Ware nur nach Maßgabe nachfolgender §§ 8 und 9.
§ 7 Verjährung von Ansprüchen
I. Ansprüche von Verbrauchern gem. § 13 BGB verjähren nach den gesetzlichen 
Vorschriften.
II. Für Unternehmer und Kaufleute gilt Folgendes:
Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für 
Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme 
vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.
§ 8 Sonstige Haftung
I. Soweit sich aus diesen AGB nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung 
von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.
II. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der 
Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit 
haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z.B. Sorgfalt in eigenen 
Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur
1) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
2) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermög-
licht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen 
darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren,  
typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
III. Die sich aus Abs. II ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber 
Dritten sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen (auch zu ihren Gunsten), deren 
Verschulden wir nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, 
soweit ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der 
Ware übernommen wurde und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungs-
gesetz.
IV. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer 
nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben. 
Ein freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird 
ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.
V. Datenschutzrechtliche Anspruchsgrundlagen werden von dieser Haftungsregelung 
nicht erfasst.
§ 9 Information gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG)
Wir weisen gemäß § 36 VSBG darauf hin, dass wir weder bereit noch verpflichtet sind, an 
einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
§ 10 Rechtswahl und Gerichtsstand
I. Für diese AGB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts, insbe-
sondere des UN-Kaufrechts. Wenn Sie die Bestellung als Verbraucher abgegeben haben 
und zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen 
Land haben, bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes von 
der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt.
II. Ist der Käufer Kaufmann iSd. Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher (auch 
internationaler) Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder 
mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz in Berlin/Neukölln. Entspre-
chendes gilt, wenn der Käufer Unternehmer iSd. § 14 BGB ist. Wir sind jedoch in allen 
Fällen auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gem. diesen AGB 
bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers 
zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen 
Zuständigkeiten, bleiben unberührt.
III. Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen 
übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, 
die gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare 
Härte darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam.

Stand Februar 2024

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: AGB) gelten für alle  
Lieferungen und sonstigen Leistungen (z.B. Beratungsleistungen)


